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SÄCHSISCHES 
OBERVERWALTUNGSGERICHT 

Beschluss 
 

In der Verwaltungsrechtssache 
 
 
 

des 
 
 
 - Kläger - 
 - Antragsteller - 
 
prozessbevollmächtigt: 
 
 
 
 

gegen 
 
 

die Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt  
für Migration und Flüchtlinge  
Außenstelle Chemnitz 
Otto-Schmerbach-Straße 20, 09117 Chemnitz 
 
 - Beklagte - 
 - Antragsgegnerin - 
 
 
 
 
 

wegen 
 
 

AsylG  
hier: Antrag auf Zulassung der Berufung  
 



2 

 

hat der 6. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Vorsitzenden 
Richter am Oberverwaltungsgericht Dehoust, die Richterin am Oberverwaltungsgericht 
Drehwald und den Richter am Oberverwaltungsgericht Groschupp  

am 15. Februar 2023 

beschlossen: 

Auf den Antrag des Klägers wird die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsge-
richts Leipzig vom 16. Juli 2020 - 3 K 842/18.A - zugelassen. 

Die Kostenentscheidung bleibt der Endentscheidung vorbehalten. 

Gründe 

Der Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung hat Erfolg. Sein Vorbringen, auf 

dessen Prüfung der Senat beschränkt ist (§ 78 Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 Satz 1 AsylG), 

ergibt, dass der geltend gemachte Zulassungsgrund eines Verfahrensmangels in Ge-

stalt der Verletzung rechtlichen Gehörs (§ 78 Abs. 3 Nr. 3 AsylG in Verbindung mit 

§ 138 VwGO) vorliegt. 

Der Anspruch auf rechtliches Gehör aus Art. 103 Abs. 1 GG, § 108 Abs. 2 VwGO ge-

bietet die Berücksichtigung von Beweisanträgen, die sich auf Tatsachen beziehen, wel-

che nach der materiellen Rechtsauffassung des Gerichts entscheidungserheblich sind. 

Die Ablehnung oder Nichtberücksichtigung solcher Anträge verletzt Art. 103 Abs. 1 GG, 

wenn sie im Prozessrecht objektiv keine Stütze findet (vgl. BVerfG, Beschl. v. 30. Ja-

nuar 1985 - 1 BvR 393/84 -, juris Rn. 10; BVerwG, Beschl. v. 10. August 2015 - 5 B 

48.15 -, juris Rn. 10 m. w. N.; SächsOVG, Beschl. v. 3. März 2020 - 6 A 593/18.A -, 

juris Rn. 25; st. Rspr.). Dies ist hier der Fall. 

Indem das Verwaltungsgericht den Beweisantrag des Klägers mit Beschluss vom 

15. Juli 2020 abgelehnt hat, hat es die in § 60 Abs. 7 Satz 2, § 60a Abs. 2c AufenthG 

geregelten Anforderungen überspannt. Der Kläger hatte dem Verwaltungsgericht drei 

ausführliche fachärztliche Arztbriefe vom 2. März 2020, 11. Juni 2020 und vom 24. Ja-

nuar 2020 vorgelegt, wonach er an einer PTBS leide und Suizidgefahr bestehe, wenn 

er nach Côte d`Ivoire zurückgeführt werden würde. Der Antragsteller hatte auch grob 

Anknüpfungstatsachen für traumatische Erlebnisse im Heimatland und auf der Flucht 

angeführt, indem er auf Bedrohungen und Misshandlungen seiner Stiefmutter sowie 

Ereignisse im Libyen verwiesen hat. Wenn das Verwaltungsgericht diese für nicht aus-
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reichend substantiiert erachtet, hätte es hierzu dem Kläger Gelegenheit zu ergänzen-

der Stellungnahme geben oder die behandelnden Ärzte oder Psychologen befragen 

müssen, bevor es über den Beweisantrag entscheidet. 

Der Beschluss ist unanfechtbar (§ 80 AsylG). 

Belehrung zum Berufungsverfahren 

Das Antragsverfahren wird als Berufungsverfahren fortgesetzt; der Einlegung einer Be-
rufung bedarf es nicht. 

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses zu be-
gründen. Die Begründung ist beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 
02625 Bautzen, schriftlich einzureichen. Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem 
Ablauf beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht gestellten Antrag verlängert werden. 
Die Begründung muss einen bestimmten Antrag enthalten sowie die im Einzelnen an-
zuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungsgründe). Mangelt es an einem dieser 
Erfordernisse, so ist die Berufung unzulässig. 

Die Schriftform ist auch bei Übermittlung als elektronisches Dokument nach Maßgabe 
des § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) sowie der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verord-
nung – ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I 3803), die durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607, 4611) zuletzt geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung gewahrt. Verpflichtet zur Übermittlung als elektronisches 
Dokument in diesem Sinne sind ab 1. Januar 2022 nach Maßgabe des § 55d VwGO 
Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließ-
lich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse; ebenso die nach der Verwaltungsgerichtsordnung vertretungsberechtigten 
Personen, für die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 VwGO 
zur Verfügung steht. Ist eine Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend 
nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig. Die 
vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach 
glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen. 

Für das Berufungsverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Begrün-
dung der Berufung. Danach muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt oder 
einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung 
zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen. Behörden und juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Be-
schäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftige mit Befähigung zum 
Richteramt anderer Behörden oder juristische Personen des öffentlichen Rechts ein-
schließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusam-
menschlüsse vertreten lassen.  
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Ein Beteiligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten. 

 

gez.: 

Dehoust       Drehwald       Groschupp
  

 


